
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 14.04.2022
	Beschlussvorlage: Der Gemeinderat hat am 25.04.2022 mit Beschluss Nr.: GR-2022-15 die Aufstellung des Bebauungsplans „Windmühlenweg“ beschlossen. Wesentliches Planungsziel des B-Plans ist die planungsrechtliche Sicherung der Verkehrsflächen (§ 9 I Nr. 11 BauGB) zum Zwecke der Festsetzung einer hinreichend großen Verkehrsfläche einschließlich Wendehammer und eine Detailsteuerung der Bebaubarkeit.Auslöser ist der aktuell laufende Verkauf der letzten sechs unbebauten Flurstücke zum Zwecke einer Wohnbebauung. Eine funktionierende Verkehrserschließung ist derzeit insbesondere für die Müllentsorgung nicht gegeben, da die vorhandene Wendeanlage zu klein dimensioniert ist, so dass Müllfahrzeuge und andere große Fahrzeuge bis heute Teile der aktuell noch unbebauten Privatgrundstücke in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt wenden zu können. Mit der baulichen Nutzung der Grundstücke wird diese angewandte Praxis nicht mehr funktionieren, so dass der Abfallentsorger den Windmühlenweg nicht mehr anfahren kann. Einen Müllsammelplatz als Alternative gibt es nicht.Mit Wirksamkeit der Veränderungssperre können Bauvorhaben für den Zeitraum von 2 Jahren unterbunden werden. Es ist aber gemäß § 14 II BauGB im Einzelfall aber möglich, dass bei der Veränderungssperre Ausnahmen zugelassen werden, wenn ein Bauantrag eingereicht wird, welcher u.a. auch den künftigen Festsetzungen der Verkehrsfläche entspricht.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.04.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-16
	Beschlusstext: Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna hat am 25.04.2022 mit Beschluss Nr.: GR-2022-15 beschlossen, den Bebauungsplan „Windmühlenweg“ aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wird seitens des Gemeinderates für dieses Gebiet hiermit die Veränderungssperre erlassen (siehe Anlage).Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre erstreckt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Windmühlenweg“. Dieser ist in dem Lageplan, der als Teil der Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist, dargestellt.Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung liegen die folgenden Grundstücke der Gemarkung Güldengossa(voll einbezogen): 114/20, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9 mit 114/25, 114/10 mit 114/24 sowie 116/3, 114/11 mit 116/4, 114/12, 114/34, 114/35, 114/36 mit 114/37, 114/15, 114/38, 114/42 und 114/40.
	Herr/Frau: [Herr Wiederanders]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre zum Bebauungsplan "Windmühlenweg"
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Grundstückseigentümerin, Wohnbevölkerung und Kaufinteressenten im Plangebiet, Rechtsanwaltskanzlei Füßer und Kollegen
	Produktnummer: 51.11.01.02
	Sachkonto: 44 31 60
	Finanzverwaltung: On
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


